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Protokoll Mitgliederversammlung 2024

Datum, Zeit
Ort
A n w e s e n d

Entschuldigt

Donnerstag 13. Februar 17.30 Uhr
Gemeindehaus, Nebengebäude

Leitung: J. Milic / Protokoll: Aurélie Frey

R. Bächler, R. Flückiger, P. Laiaida, J. Milic, U. Rohrbach, L. Schindier, J.
Zahnd, A. Frey, F. Jutzi

R. Reinhardt

1. Begrüssung

J. Milic begrüsst die Anwesenden und dankt fürs zahlreiche Erscheinen.

2. An- und Abwesenheiten

Anwesend sind 9 Personen, entschuldigt 1 Person.
Absolutes Mehr ist mit 5 Personen erreicht.

3. Bericht der Co-Präsidenten über die Vereinsaktivitäten in 2024

Das Jahr 2024 war geprägt durch die Organisation des Vereins, Abklärungen und Entscheidungen über
die Machbarkeit und Durchführung der Projekte und Ideen. Zentral waren weiter die Aktivitäten rund um
lie Suche nach Finanzierungsquellen. Es wurden zahlreiche Stiftungen, Vereine, Gewerbe, Nachbarge-
neinden und Privatpersonen kontaktiert. Die Sponsorensuche bleibt auch in 2025 ein fortlaufendes The-

ma.

4. Bericht des Kassiers über die Vereinsfinanzen 2024

Die Vereinsfinanzen 2024 sind aufgrund des Projektfortschritts noch sehr einfach gehalten. Die Erträg
eschränken sich auf die bereits getätigten Zahlungen gewonnener Sponsoren im Umfang von run
76'000.- CHF. Dem gegenüber stehen Aufwendungen für die Realisierung erster Projekte, Merchandi-
sing- und Druckartikeln, etc. im Umfang von rund 35'000.- CHF. Der so erzielte Gewinn von rund
41'000.- entspricht aufgrund der einfachen Buchhaltung ebenfalls der Bilanzsumme und dem Eigenkapi-
tal.

5. Bericht de r Revisionsstelle

Der Bericht der Revisionsstelle wird diesem Protokoll angehängt. Sie empfiehlt der Mitgliederversamm-
lung die Rechnung 2024 zur Annahme.

6. Entlastung des Vorstandes

Die Mitgliederversammlung beschliesst die Entlastung des Vorstandes einstimmig.

7. Änderung der Ziffer 14 der Vereinsstatuten vom 19.12.2023 zwecks Steuerbefreiung
Folgende Änderung der Ziffer 14 ist beantragt:



- Streichung des Satzes:
Ein allfälliger Gewinn des Vereins wird bei dessen Auflösung gemeinnützig in der Gemeinde
eingesetzt.
- Ersatz durch Vorschlag der Steuerverwaltung des Kantons Bern:
Eine Fusion kann nur mit einer anderen wegen Gemeinnützigkeit oder öffentlichen Zwecks von
der Steuerpflicht befreiten juristischen Person mit Sitz in der Schweiz erfolgen. Im Falle einer
Auflösung werden Gewinn und Kapital einer anderen wegen Gemeinnützigkeit oder öffentlichen
Zwecks steuerbefreiten juristischen Person mit Sitz in der Schweiz zugewendet.

Die Änderung wird einstimmig durch die Mitgliederversammlung angenommen.

8. Änderungen in der Besetzung des Vorstandes (keine angemeldet)

Es sind keine Änderungen angemeldet.

9. Diverses und Unvorhergesehenes

Keine.

Schwarzenburg, 13. Februar 2025
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